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Gebührenübersicht der kommunalen Betreuungseinricht ungen  
für Kinder in der Gemeinde Gomaringen 

 

 
 

 
 

Stufe 
 

 
 
Betroffener Personenkreis 

 
Gebühr  

monatlich 
ab 

01.09.2010 

 
Gebühren 
monatlich  

ab  
01.09.2011 

 
Gebühr  

monatlich 
ab 

01.09.2012 

 Regelbetreuung Kinder 3 - 6 Jahre    

1 Familien mit 1 oder 2 Kindern unter 18 Jahren 87,00 € 89,00 € 91,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  69,00 € 71,00 € 72,00 € 

2 
Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
1 Kind besucht den Kindergarten 

58,00 € 59,00 € 60,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  46,00 € 47,00 € 48,00 € 

3 
Familien mit 4 oder mehr Kindern unter 18 
Jahren 
1 Kind besucht den Kindergarten 

21,00 € 22,00 € 23,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  16,00 € 17,00 € 18,00 € 

4 
Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
für das zweite Kind im Kindergarten 

44,00 € 45,00 € 46,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  35,00 € 36,00 € 36,00 € 

5 
Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
für das zweite Kind im Kindergarten 

22,00 € 23,00 € 24,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  17,00 € 18,00 € 19,00 € 

6 
Familien mit 4 oder mehr Kindern unter 18 
Jahren 
für das 2. Kind im Kindergarten 

19,00 € 20,00 € 21,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  15,00  16,00 € 16,00 € 

7 
Für das 3. und jedes weitere Kind im 
Kindergarten 

14,00 € 15,00 € 15,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  11,00  12,00 € 12,00 € 

 
Bei Inanspruchnahme der Verlängerten Öffnungszeiten  
an einem oder mehreren Tagen in der Woche wird ein 
Zuschlag  auf alle Veranlagungsstufen erhoben. 

16,00 € 17,00 € 18,00 € 

 Keine Ermäßigung auf den Betrag der 
Verlängerten Öffnungszeiten     

 
 

 Regelbetreuung Kinder von  2 – 3 Jahren    

  165,00 € 168,00 € 171,00 € 

 Ermäßigte Beiträge 132,00 € 134,00 €  

 
Bei Inanspruchnahme der Verlängerten Öffnungszeiten  
an einem oder mehreren Tagen in der Woche wird ein 
Zuschlag  auf alle Veranlagungsstufen erhoben. 

16,00 € 17,00 € 18,00 € 

  Keine Ermäßigung auf den Betrag der 
 Verlängerten Öffnungszeiten  
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Stufe 
 

 
 
Betroffener Personenkreis 

 
Gebühr  

monatlich 
ab 

01.09.2010 

 
Gebühren 
monatlich  

ab  
01.09.2011 

 
Gebühr  

monatlich 
ab 

01.09.2012 

 Regelbetreuung Kinder 1 – 3 Jahre    

1 Familien mit 1 oder 2 Kindern unter 18 Jahren  263,00 €  

 Ermäßigte Beiträge  210,00 €  

2 
Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
1 Kind besucht den Kindergarten 

 175,00 €  

 Ermäßigte Beiträge  140,00   

3 
Familien mit 4 oder mehr Kindern unter 18 
Jahren 
1 Kind besucht den Kindergarten 

 63,00 €  

 Ermäßigte Beiträge  50,00   

4 
Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
für das zweite Kind im Kindergarten 

 133,00 €  

 Ermäßigte Beiträge  106,00   

5 
Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
für das zweite Kind im Kindergarten  67,00 €  

 Ermäßigte Beiträge  53,00   

6 
Familien mit 4 oder mehr Kindern unter 18 
Jahren 
für das 2. Kind im Kindergarten 

 57,00 €  

 Ermäßigte Beiträge  45,00   

7 
Für das 3. und jedes weitere Kind im 
Kindergarten 

 42,00 €  

 Ermäßigte Beiträge  33,00   

 
Bei Inanspruchnahme der Verlängerten Öffnungszeiten  
an einem oder mehreren Tagen in der Woche wird ein 
Zuschlag  auf alle Veranlagungsstufen erhoben. 

 48,00 €  

  Keine Ermäßigung auf den Betrag der 
 Verlängerten Öffnungszeiten  

 
 

Tage Ganztagesbetreuung Kinder 3 - 6 Jahre    

5 Ganztagesbetreuung 195,00 € 199,00 € 203,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  156,00 €  159,00 € 162,00 € 

4 
Ganztagesbetreuung, restl. Tag 
Regelbetreuung 

175,00 € 179,00 € 183,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  140,00  143,00 € 146,00 € 

3 
Ganztagesbetreuung, restl. Tage  
Regelbetreuung 

155,00 € 158,00 € 161,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  124,00  126,00 € 128,00 € 

2 
Ganztagesbetreuung, restl. Tage  
Regelbetreuung 

135,00 € 138,00 € 141,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  108,00  110,00 € 112,00 € 

1 
Ganztagesbetreuung, restl. Tage  
Regelbetreuung 

115,00 € 117,00 € 119,00 € 

 Ermäßigte Beiträge  92,00 € 93,00 € 95,00 € 
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für Kinder in der Gemeinde Gomaringen 

 

 
 

 
 

Stufe 
 

 
 
Betroffener Personenkreis 

 
Gebühren 
monatlich  

ab  
01.09.2011 

 
Zzgl. 

Essen 
2,80 € pro Tag x  

Monatsfaktor 
4,33 

 
Gebühren  

mtl. 
gesamt 

Tage Ganztagesbetreuung Kinder von 1-3 Jahren     

5 Ganztagesbetreuung 390,00 € 60,62€ 450,62 € 
 Ermäßigte Beiträge 312,00 € 21,65  333,65 € 

4 
Ganztagesbetreuung, restl. Tag  
Regelbetreuung 

351,00 € 48,50 € 399,50 € 

 Ermäßigte Beiträge 280,00 € 17,32 297,32 € 

3 
Ganztagesbetreuung, restl. Tage  
Regelbetreuung 

316,00 € 36,37 € 352,37 € 

 Ermäßigte Beiträge 252,00 € 12,99  264,99 € 

2 
Ganztagesbetreuung, restl. Tage  
Regelbetreuung 284,00 € 24,25 € 308,25 € 

 Ermäßigte Beiträge 227,00 € 8,66 € 235,66 € 

1 
Ganztagesbetreuung, restl. Tage  
Regelbetreuung 

256,00 € 12,12 € 268,12 € 

 Ermäßigte Beiträge 204,00 € 4,33 € 208,33 € 
 

Informationen zur Ganztagesbetreuung  
 
Der Preis pro Mittagessen beträgt 2,80 €. Es werden Monatsbeiträge berechnet. Kinder, die für die 
Ganztagesbetreuung angemeldet sind, müssen grundsätzlich am Mittagstisch teilnehmen. 
 
Beispiel:  
 
Ein Kind im Alter von 3-6 Jahren ist an 3 Tagen für die Ganztagesbetreuung und an 2 Tagen für die 
Regelbetreuung angemeldet. Es nimmt an drei Tagen pro Woche das Mittagstischangebot in Anspruch. 
 
Höhe des monatlichen Elternbeitrags: 
 
Elternbeitrag für Betreuung (3 Tage ganztags, 2 Tage Regelbetreuung) 158,00 € 
Elternbeitrag für Mittagstischteilnahme an 3 Tagen/Woche 
(2,80 € x 3 Tage/Woche x 4,33 Faktor für Umrechnung Woche auf Monat) 36,37 € 
 
Monatlicher Elternbeitrag gesamt      194,37 € 
 
Abmeldung vom Mittagstisch 
 
Wenn ein Kind am gemeinsamen Mittagstisch nicht teilnehmen kann (z.B. wg. Krankheit), müssen die Eltern den 
Erzieherinnen bis spätestens um 8.00 Uhr  an dem Tag, an dem das Kind nicht am Mittagstisch teilnimmt, 
Bescheid geben, dass das Kind nicht kommt, sodass das Mittagessen noch rechtzeitig beim Caterer abbestellt 
werden kann. 
 
Gebührenrückerstattung bei Nichtteilnahme am Mittag stisch 
 
Gemäß der Benützungs- und Gebührenordnung für die kommunalen Kindergärten in der Fassung vom 
13.12.2011, fasste der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
§ 12 (4) Eine Rückerstattung der Kosten für das Mitt agessen, erfolgt nur bei Kindern, die von Montag bi s 
Freitag am Mittagstisch teilnehmen und die Einrichtu ng eine vollständige Woche nicht besuchen, kürzere 
Fehlzeiten finden keine Berücksichtigung. Eine Erstat tung ist ausgeschlossen, wenn in der Fehlzeit ein 
festgelegter Schließtag der Tageseinrichtung liegt. 


